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Es ist zu beachten, daß füjr_jden Beschuldigten keine Pflicht___
besteht, Ausführungen schriftlich oder in anderer Form aufzu
zeichnen. Die Anfertigung von Aufzeichnungen durch den Beschul
digten erfolgt freiwillig. Es ist unzweckmäßig, Aufzeichnungen 
von schriftungewandten Beschuldigten und solchen mit mangeln
dem Intelligenzgrad anfertigen zu lassen; hier genügt i. d. R. 
die abschließende Stellungnahme zur Straftat.

Aufzeichnungen Beschuldigter können in der -Untersuchungsarbeit 
vielfältig genutzt werden, beispielsweise zur Vorbereitung 
bestimmter Vernehmungen, zur ausführlicheren Darlegung von 
Aussagen aus der Beschuldigtenvernehmung, zur Erlangung 
von Angaben über die Entwicklung Beschuldigter, zur ausführ- 
liehen Niederschrift von Geständnissen oder\Widerrufen, zur 
Anfertigung der persönlichen Stellungnahme zur Straftat, 
zu der an anderer Stelle zu beschreibedien Erlangung von 
Angaben über operativ interessier^rüj^^robleme usw. Die ge- 
bräuchlichste Form ist die persönliche Niederschrift, auch 
die Anfertigung von Skizze^zur Veranschaulichung von Aus
sagen oder die Abgabe yo% Erklärungen auf Tonband sind Formen 
der Aufzeichnung.

Aufzeichnungen Beschuldigter sind Ausdruck der Gewährleistung 
der Objektivität der Untersuchungsführung und können,, wenn 
es im Verfahren erforderlich ist, demonstrativ genutzt wer
den, um das sichtbar zu machen. Die Arbeit mit Aufzeichnungen 
des Beschuldigten ermöglicht es, Ausführungen Beschuldigter 
zu erhalten, die ohne unmittelbare Einflußnahme des Unter
suchungsführers Zustandekommen und ohne die im Vernehmungs
protokoll bis zum gewissen Grade unvermeidliche subjektive 
Brechung durch den Untersuchungsführer. Das kann besonders 
bedeutsam sein im Zusammenhang mit der Ablegung von Geständ
nissen, bei Widerrufen oder Verteidigungsvorbringen Beschul
digter. Es ist in geeigneten Fällen auch zweckmäßig, Be
schuldigte in Vorbereitung auf Vernehmungen zur Anferti
gung von Aufzeichnungen in den Verwahrräumen der Unter
suchungshaftanstalt zu veranlassen - grundsätzlich in Ab
sprache mit der Abteilung XIV da es dadurch möglich ist,


